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ihrer Wahrnehmung einen anderen als den zunächst zu
ständigen Beamten zu beauftragen.

(2) Amtsanwälte können das Amt der Staatsanwalt
schaft nur bei den Amtsgerichten und den Schöffengerich
ten versehen.

Wcisungsgebundenlieit.
§ 146

(1) Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den 
dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzu
kommen.

(2) In den Sachen, für welche das Reichsgericht in erster 
und letzter Instanz zuständig ist, haben alle Beamte der 
Staatsanwaltschaft den Anweisungen des Oberreichsanwalts 
Folge zu leisten.

Aufsicht.
§ 147

Das Recht der Aufsicht und Leitung steht zu:

1. dem Reichsminister der Justiz hinsichtlich des Ober
reichsanwalts und der Reichsanwälte',

2. der Landesjustizverwaltung hinsichtlich aller staats- 
anwaltschaftlichen Beamten des betreffenden Landes;

3. den ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den 
Oberlandesgerichten und den Landgerichten hinsicht
lich aller Beamten der Staatsanwaltschaft ihres Be
zirks.

§ 148
(nicht mit abgedruckt)

Anm.t § 148 bedarf wie der erste Teil des GVG der gesetzlichen Neu
regelung.
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